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(54) Behälter

(57) Behälter zum Aufnehmen flüssiger und/oder pa-
stöser Produkte, insbesondere Milchprodukte, mit einer
eine innere Begrenzungsfläche des Behälters bildenden,
vorzugsweise becherartigen Schale (10) und einer eine
äußere Begrenzungsfläche der Schale zumindest teil-
weise abdeckenden Abdeckung (30) aus bedruckbarem
Material, bei dem die Schale (10) einen sich von einer
oberen Öffnung in Richtung auf einen Bodenbereich (20)

verjüngenden Mantelbereich aufweist, wobei der Boden-
bereich (20) zwei, drei oder mehr in Umfangsrichtung der
Schale hintereinander angeordneten, radial nach außen
ragende Stützvorsprünge (22) aufweist, an deren nach
oben weisende Begrenzungsflächen (24) ein unterer
Rand (34) der Abdeckung (30) anlegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Behälter zum Auf-
nehmen flüssiger und/oder pastöser Produkte, insbeson-
dere Milchprodukte, mit einer eine innere Begrenzungs-
fläche des Behälters bildenden, vorzugsweise becherar-
tigen Schale und einer eine äußere Begrenzungsfläche
der Schale zumindest teilweise abdeckenden Abdek-
kung aus bedruckbarem Material, bei dem die Schale
einen sich von einer oberen Öffnung in Richtung auf ei-
nen Bodenbereich verjüngenden Mantelbereich auf-
weist, eine zur Herstellung solcher Behälter geeignete
Schale sowie die Verwendung derartiger Behälter als
Packung für Lebensmittel, insbesondere Milchprodukte.
[0002] Behälter der vorstehend beschriebenen Art
werden beispielsweise in Form von Bechern als Packung
für Milchprodukte eingesetzt. Herkömmliche Behälter
bestehen aus einer einzigen becherartigen Schale aus
Polystyrol, Polypropylen, PET o. dgl., wobei die Becher-
öffnung nach Befüllen mit dem Milchprodukt mit einer
beispielsweise aus einer Aluminiumfolie gebildeten Ver-
schlußanordnung verschlossen wird. Dabei muß für jede
einzelne Produktsorte, wie etwa für jede einzelne Ge-
schmacksrichtung der Milchprodukte eine eigene ent-
sprechend bedruckte Schale bereitgestellt werden.
[0003] Angesichts dieser Probleme wurde bereits vor-
geschlagen, unbedruckte becherartige Schalen im Be-
reich ihrer Mantelfläche mit einer Abdeckung aus be-
druckbarem Material zu versehen, die entsprechend
dem Becherinhalt bedruckt werden kann. Derartige Ab-
deckungen können aus Papier, Pappe oder einem ge-
eigneten bedruckbaren Kunststoff hergestellt werden.
Sie können entsprechend der Mantelfläche der becher-
artigen Schale zugeschnitten und auf diese Mantelfläche
aufgeklebt werden. Ferner wurden im Sinne einer einfa-
chen Trennung von Abdeckung und Schale auch Her-
stellungsverfahren vorgeschlagen, bei dem ein Papier-
oder Pappzuschnitt zu einem Mantel gewickelt und im
Bereich der Ränder des Zuschnitts miteinander verklebt
wird, so daß der so vorbereitete Mantel auf die becher-
artige Schale aufgesteckt werden kann.
[0004] Durch die zusätzliche Verwendung einer ent-
sprechend bedruckten Abdeckung werden jedoch die
Herstellungskosten für die Behälter erhöht. Das kann zu-
mindest teilweise durch eine Verminderung der Wand-
stärke der becherartigen Schale kompensiert werden,
wobei diese Verminderung der Wandstärke durch den
zusätzlichen Stabilisierungseffekt der auf die Schale auf-
geklebten Abdeckung ermöglicht wird.
[0005] Allerdings ist eine zuverlässige Befestigung der
Abdeckung auf der Schale mit einem hohen Aufwand
verbunden, wobei gleichzeitig das Problem auftritt, daß
der Bodenbereich der Schale durch die Abdeckung kei-
nerlei Verstärkung erfährt. Daher ergibt sich bei einer
Verminderung der Wandstärke der Schale, die im Man-
telbereich im Hinblick auf die Verstärkungswirkung der
Abdeckung möglich ist, ein erhöhtes Beschädigungsrisi-
ko im Bodenbereich des Behälters, wobei ein zusätzli-

ches Beschädigungsrisiko dann entsteht, wenn sich die
Abdeckung von der Schale löst, was durch die Form des
sich in Richtung auf den Bodenbereich verjüngenden
Mantelbereichs begünstigt wird.
[0006] Zur Lösung dieser Probleme wurde in der DE
202 007 016 006 eine Weiterbildung der bekannten Be-
cher vorgeschlagen die im wesentlichen dadurch ge-
kennzeichnet ist, daß im Bodenbereich der Schale min-
destens eine radial nach innen ragende Einbuchtung mit
einer nach oben weisenden äußeren Begrenzungsfläche
vorgesehen ist, wobei ein unterer Rand der Abdeckung
an die nach oben weisende Begrenzungsfläche des Bo-
denbereichs anlegbar ist, um so eine zuverlässige Fixie-
rung der Abdeckung einerseits und eine Verbesserung
der Stabililtät im Bodenbereich der Schale zu ermögli-
chen. In diesem Zusammenhang werden in der genann-
ten Schrift in erster Linie ringförmig umlaufende Einbuch-
tungen im Bereich des Bodenbereichs vorgeschlagen.
Es hat sich allerdings gezeigt, daß entsprechende Be-
cher bei radial nach innen auf den Bodenbereich einwir-
kenden Kräften keine ausreichende Stabilität aufweisen.
Eine verbesserte Stabililsierungswirkung wird bei den
aus der genannten Schrift bekannten Bechern erreicht,
welche entsprechend einer darin beanspruchte bevor-
zugten Weiterbildung zwei, drei oder mehr in Umfangs-
richtung des Bodens voneinander beabstandete, vor-
zugsweise etwa äquidistant beabstandete Einbuchtun-
gen aufweist. Allerdings hat es sich bei Einsatz solcher
Becher gezeigt, daß eine zufriedenstellende Fixierung
der Abdeckung kaum möglich ist.
[0007] Angesichts der vorstehend erläuterten Proble-
me im Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, Behälter zur Verfügung zu stellen, die einer-
seits eine zufriedenstellende Stabilität aufweisen und an-
dererseits eine zuverlässige Fixierung der Abdeckung
ermöglichen.
[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch ei-
ne Weiterbildung der bekannten Behälter gelöst, die im
wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, daß der Bo-
denbereich zwei, drei oder mehr in Umfangsrichtung der
Schale hintereinander angeordnete radial nach außen
ragende Stützvorsprünge aufweist, an deren nach oben
weisenden Begrenzungsflächen ein unterer Rand der
Abdeckung anlegbar ist.
[0009] Die Stützvorsprünge erfindungsgemäßer Be-
hälter bilden eine Profilierung des Bodenbereichs der
Schale, welche ähnlich wie die Ausführung mehrerer in
Umfangsrichtung hintereinander angeordneter Einbuch-
tungen zu einer Stabilisierung des Bodenbereichs führt.
Allerdings wird durch die nach außen ragenden Stütz-
vorsprünge eine solche obere Begrenzungsfläche gebil-
det, an der sich der unterer Rand der Abdeckung derart
abstützen kann, daß das Abgleiten der Abdeckung von
der becherartigen Schale zuverlässig verhinder wird.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist im Bodenbereich der Schale eine eine Behäl-
terachse umlaufende Einbuchtung gebildet, wobei der
Mantelbereich zur Bildung der Einbuchtung über einen
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radial nach innen ragenden Abstützbereich in den Bo-
denbereich übergeht die Einbuchtung an ihrem dem Ab-
stützbereich abgewandten unteren Ende von einem
Standbereich begrenzt wird und die Stützvorsprünge am
Standbereich gebildet sind, wobei der Standbereich ei-
nes in einem gleichförmigen Behälter eingesteckten Be-
hälters von dem Abstützbereich dieses Behälters ab-
stützbar ist. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung
wird durch die Einbuchtung ein zusätzliche Profilierung
im Bodenbereich bereitgestellt, welche eine weitere Sta-
bilisierungswirkung entfaltet. Zugleich wird durch die Ein-
buchtung einer Stapelhilfe geschaffen, wobei die Stütz-
vorsprünge am Standbereich eine Doppelfunktion über-
nehmen, in dem sie einerseits am unteren Rand der Ab-
deckung anliegen und diese so auf der Schale fixieren
und andererseits zur Abstützung des in einen gleichför-
migen Behälter eingesteckten Behälter an dessen
Standbereich dienen.
[0011] Es hat sich gezeigt, daß durch die beschriebene
Profilierung des Bodenbereich die Entnahme des in dem
Behälter aufgenommenen Produkts nicht übermäßig er-
schwert wird, wobei diese Entnahme ohnehin durch den
sich in Richtung auf den Bodenbereich verjüngenden
Mantelbereich erleichtert ist. Aus gestalterischen Grün-
den kann es zweckmäßig sein, wenn die Einbuchtung
zumindest teilweise von der Abdeckung abgedeckt ist.
Bei dieser Ausführung der Erfindung ist die Profilierung
der Schale des Behälters nicht mehr vollständig sichtbar,
was gewünscht sein kann.
[0012] Im Sinne einer stabilen Abstützung der Abdek-
kung hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn der untere
Rand der Abeckung etwa tangential bezüglich der nach
oben weisenden Begrenzungsfläche mindestens eines
Stützvorsprungs verläuft, also auf die Abdeckung einwir-
kende Querkräfte vermindert werden können. Eine be-
sonders stabile Abstützung wird erreicht, wenn minde-
stens ein Stützvorsprung etwa quaderförmig mit einer
etwa in einer radialen Schnittebene des Behälters ver-
laufend nach oben weisenden Begrenzungsfläche aus-
geführt ist. Dadurch erfolgt die Abstützung der Abdek-
kung an dem Stützvorsprung längs der gesamten oberen
Begrenzungsfläche des Stützvorsprungs. Im Sinne einer
besonders guten Stabilisierung des Bodenbereichs kann
es aber auch sinnvoll sein, wenn mindestens ein Stütz-
vorsprung eine in Umfangsrichtung wellenförmig verlau-
fende, nach oben weisende Begrenzungsfläche auf-
weist, wobei sich der untere Rand der Abdeckung vor-
zugsweise am Scheitelpunkt des wellenförmigen Ver-
laufs abstützt. Bei dieser Ausführungsform liegt der un-
tere Rand der Abdeckung wiederum tangential an der
oberen Begrenzungsfläche des Stützvorsprungs an, was
im Sinne der Vermeidung von in Umfangsrichtung des
Behälters wirkenden Kräften von Nutzen ist.
[0013] Eine besonders stabile Fixierung der Abdek-
kung an der Schale kann erreicht werden, wenn minde-
stens ein Stützvorsprung dreieckförmig ausgeführt ist,
wobei sich der untere Rand der Abdeckung an einer Drei-
ecksspitze abstützt. Bei dieser Ausführungsform der Er-

findung dringt die Dreiecksspitze geringfügig in den un-
teren Rand der Abdeckung ein um so eine verdrehsiche-
re Fixierung der Abdeckung an der Schale zu bewirken.
[0014] Aus gestalterischen Gründen kann es zweck-
mäßig sein, wenn mindestens zwei beispielsweise wel-
lenförmig verlaufende Stützvorsprünge ineinander über-
gehen, um so eine durchgehende Wellenlinie auszubil-
den.
[0015] Herstellungstechnisch hat es sich als beson-
ders günstig erwiesen, wenn der sich in Richtung auf den
Bodenbereich verjüngende Mantelbereich zumindest
teilweise kegelstumpfförmig ausgeführt ist. Dabei kann
die bedruckbare Abdeckung zumindest teilweise aus Pa-
pier und/oder Pappe gebildet sein, wobei zum Erhalt ei-
nes besonders stabilen Produkts eine Verklebung mit
dem Mantel- und/oder Bodenbereich der Schale erfolgt.
Daneben ist aber auch an den Einsatz von Abdeckungen
gedacht, die zumindest teilweise aus Kunststoff, insbe-
sondere aus einer Kunststofffolie hergestellt sind. Die
Anbringung einer entsprechenden Abdeckung gestaltet
sich besonders einfach, wenn es sich bei der Kunststoff-
folie um eine Schrumpffolie handelt, die unter Hitzeein-
wirkung auf die becherartige Schale aufgeschrumpft
werden kann. Wie bei herkömmlichen Behältern kann
die Schale zumindest teilweise aus Polystyrol, Polypro-
pylen und/oder PET gebildet sein, wobei im Hinblick auf
die durch die erfindungsgemäße Schalenform erzielte
Stabilität eine Wandstärke der Schale von 0,2 mm oder
weniger zum Erhalt eines ausreichend stabilen Behälters
ausreicht.
[0016] Im Sinne einer ausreichenden Stabilisierung er-
findungsgemäßer Behälter im Bodenbereich hat es sich
als zweckmäßig erwiesen, wenn sich die Stützvorsprün-
ge über 1 % oder mehr, insbesondere 3 % oder mehr
der Gesamthöhe des Bechers erstrecken.
[0017] Wie der vorstehenden Erläuterung zu entneh-
men ist, können erfindungsgemäße Behälter mit beson-
derem Vorteil als Packung für Lebensmittel, insbeson-
dere für flüssige oder pastöse Milchprodukte verwendet
werden und eine zur Herstellung entsprechender Behäl-
ter geeignete Schalte zeichnet sich im wesentlichen da-
durch aus, daß sie in ihrem Bodenbereich zwei, drei oder
mehr in Umfangsrichtung der Schale hintereinander an-
geordnete, radial nach außen ragende Stützvorsprünge
aufweist, deren nach oben weisende Begrenzungsfläche
an eine an der Mantelfläche der Schale anliegende Ab-
deckung anlegbar sind.
[0018] Nachstehend wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich aller erfin-
dungswesentlichen und in der Beschreibung nicht näher
herausgestellten Einzelheiten verwiesen wird, erläutert.
In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 a einen Behälter gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 1b die Schale des Behälters gemäß Fig. 1a.
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Fig. 2a einen Behälter gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 2b die Schale des Behälters gemäß Fig.2a,

Fig. 3a einen Behälter gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 3b die Schale des Behälters gemäß Fig. 3a,

Fig. 4a einen Behälter gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung,

Fig. 4b die Schale des Behälters gemäß Fig. 4a,

Fig. 5a einen Behälter gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform der Erfindung, und

Fig. 5b die Schale des Behälters gemäß Fig. 5a.

[0019] Die in Fig. 1b) dargestellte Schale eines erfin-
dungsgemäßen Behälters besteht im wesentlichen aus
einem sich in Richtung auf einen Bodenbereich 20 ver-
jüngenden kegelstumpfmantelförmigen Mantelbereich
12 und einem am oberen Rand der Schale 10 radial nach
außen aufragenden Flanschbereich 18, welcher sich et-
wa senkrecht zur Schalenachse erstreckt und zum Auf-
siegeln einer Verschlußfolie dient. Der Mantelbereich 12
geht über einen radial nach innen einspringenden Ab-
stützbereich 16 in eine sich kugelstumpfmantelförmig in
Richtung auf das untere Ende der Schale erweiternden
Bodenbereich 20 über. Zwischen dem Abstützbereich 16
und dem unteren Ende des Bodenbereichs ist eine die
Schalenachse umlaufende Einbuchtung 26 im Bodenbe-
reich 20 gebildet. Am unteren Ende des Bodenbereichs
20 sind insgesamt fünf in Umfangsrichtung der Schale
10 äquidistant beabstandete Stützvorsprünge 22 vorge-
sehen, die sich bezüglich dem Bodenbereich 20 radial
nach außen erstrecken. Jeder der Stützvorsprünge 22
weist eine nach oben weisende Begrenzungsfläche 24
auf, die sich etwa in einer Radialebene der Schale er-
streckt.
[0020] Gemäß Fig. 1 a weist der Behälter zusätzlich
zu der Schale 10 auch noch eine den Mantelbereich 12
der Schale abdeckende Abdeckung 30 auf. Bei der in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsform ist die Abdeckung
30 als Pappzuschnitt ausgeführt, wobei die Ränder der
Abdeckung 30 im Bereich einer Überlappungsnaht 32
miteinander verklebt sind. Der untere Rand 34 der Ab-
deckung 30 liegt im Bereich der Stützvorsprünge 22 an
deren nach oben weisenden Begrenzungsflächen 24 an.
Auf diese Weise wird die Abdeckung 30 zwischen dem
Flanschbereich 18 und den nach oben weisenden Be-
grenzungsflächen 24 der Stützvorsprünge 22 sicher an
der Schale 10 fixiert. Zur Herstellung von in Fig. 1 dar-
gestellten Behältern kann eine Abdeckung 30 als Vor-
produkt hergestellt und von unten auf die Schale 10 auf-
geschoben werden. Dabei erfolgt jedoch eine Dehnung

der Abdeckung 30 im Bereich von deren unteren Rand
34 beim Überstülpen der Abdeckung 30 über die Stütz-
vorsprünge 22. Das kann zu einer Destabilisierung der
Fixierung der Abdeckung 30 an der Schale 10 führen.
Dieser Mangel kann beseitigt werden, wenn der zur Bil-
dung der Abdeckung 30 benutzte Pappzuschnitt in Um-
fangsrichtung um den Mantelbereich 12 der Schale 10
gelegt und dann im Bereich der Überlappungsnaht 32
eine Verklebung der seitlichen Ränder des Zuschnitts
erfolgt.
[0021] Der Behälter gemäß Fig. 2 unterscheidet sich
im wesentlichen dadurch von dem Behälter gemäß Fig.
1, daß die Stützvorsprünge 122 wellenförmig ausgeführt
sind, wobei sie im Bereich der Wellentäler ineinander
übergehen.
[0022] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 3 werden
ineinander übergehende wellenförmige Stützvorsprünge
222 mit größerer Amplitude eingesetzt.
[0023] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 4 sind die
wellenförmigen Stützvorsprünge 322 in Umfangsrich-
tung voneinander getrennt.
[0024] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 5 sind die
Stützvorsprünge 422 dreieckförmig ausgeführt, wobei
sich der untere Rand der Abdeckung 30 im Bereich der
Dreieckspitze an den Stützvorsprüngen abstützt. Dabei
gräbt sich die Dreieckspitze in den unteren Rand der Ab-
deckung 30 ein, was zu einer verdrehsicheren Fixierung
der Abdeckung 30 an der Schale 10 führt.
[0025] Die Erfindung ist nicht auf das anhand der
Zeichnung erläuterte Ausführungsbeispiel beschränkt.
Vielmehr ist auch an den Einsatz von Stützvorspringen
von abweichender Form mit einem Einsatz von Behältern
mit Schalen gedacht, die keine umlaufende Einbuchtung
aufweisen.

Patentansprüche

1. Behälter zum Aufnehmen flüssiger und/oder pastö-
ser Produkte, insbesondere Milchprodukte, mit einer
eine innere Begrenzungsfläche des Behälters bil-
denden, vorzugsweise becherartigen Schale (10)
und einer eine äußere Begrenzungsfläche der Scha-
le zumindest teilweise abdeckenden Abdeckung
(30) aus bedruckbarem Material, bei dem die Schale
(10) einen sich von einer oberen Öffnung in Richtung
auf einen Bodenbereich (20) verjüngenden Mantel-
bereich aufweist,
dadurch gekennzeichnete, daß der Bodenbereich
zwei, drei oder mehr in Umfangsrichtung der Schale
hintereinander angeordneten, radial nach außen ra-
gende Stützvorsprünge (22, 122, 222, 322, 422) auf-
weist, an deren nach oben weisende Begrenzungs-
flächen (24) ein unterer Rand (34) der Abdeckung
(30) anlegbar ist.

2. Behälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß in dem Bodenbereich eine eine Behälter-
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achse umlaufende Einbuchtung (26) gebildet ist, wo-
bei der Mantelbereich (12) zur Bildung der Einbuch-
tung (26) über einen radial nach innen ragenden Ab-
stützbereich (16) in den Bodenbereich (20) übergeht
und die Einbuchtung (26) an ihrem dem Abstützbe-
reich (16) abgewandten unteren Ende von einem
Standbereich begrenzt wird, wobei die Stützvor-
sprünge (22, 122, 222, 322, 422) am Standbereich
gebildet sind und der Standbereich eines in einen
gleichförmigen Behälter eingesteckten Behälters
von dem Abstützbereich (16) dieses Behälters ab-
stützbar ist.

3. Behälter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß die Einbuchtung (26) zumindest teilweise
von der Abdeckung (30) abgedeckt ist.

4. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der untere
Rand der Abdeckung (30) etwa tangential bezüglich
der nach oben weisenden Begrenzungsfläche (24)
mindestens eines Stützvorsprungs (22) verläuft.

5. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein Stützvorsprung (22) etwa quaderförmig mit etwa
in einer radialen Schnittebene des Behälters verlau-
fenden und nach oben weisenden Begrenzungsflä-
che ausgeführt ist.

6. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein Stützvorsprung (122, 222, 322) eine in Umfangs-
richtung wellenförmig verlaufende und nach oben
weisende Begrenzungsfläche aufweist, wobei sich
der untere Rand der Abdeckung vorzugsweise am
Scheitelpunkt des wellenförmigen Verlaufs abstützt.

7. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
ein Stützvorsprung (422) dreieckförmig ausgeführt
ist, wobei sich der untere Rand der Abdeckung (30)
an einer Dreiecksspitze abstützt.

8. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
zwei Sützvorsprünge (122, 222) ineinander überge-
hen.

9. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Mantelbe-
reich (12) zumindest teilweise kegelstumpfmantel-
förmig ausgeführt ist.

10. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdek-
kung (30) zumindest teilweise aus Papier und/oder
Pappe gebildet und vorzugsweise mit dem Mantel-

bereich (12) und/oder dem Bodenbereich (20) ver-
klebt ist.

11. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Abdek-
kung (30) zumindest teilweise aus Kunststoff, insbe-
sondere aus eine Kunstsofffolie gebildet ist.

12. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Schale (10)
zumindest teilweise aus Polystyrol, Polypropylen
und/oder PET gebildet ist.

13. Behälter nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ein-
buchtung (269 über 1 % oder mehr, insbesondere 3
% oder mehr der Gesamthöhe des Behälters er-
streckt.

14. Verwendung eines Behälters nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche als Packung für Lebens-
mittel, insbesondere für Milchprodukte.

15. Schale zur Herstellung eines Behälters nach einem
der Ansprüche 1 bis 13.
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